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bis zum Schlofje von Görz vor, wobei er die Meffe am Chrifttag in voller Rüstung las),

fowie die Ausstattungen der Töchter bei ihrer Vermählung zerrütteten, gefördert Durch)

eine verwahrlofte Verwaltung, die Finanzen der Grafen, ftürzten fie in Schulden und

führten zu Berpfändungen und theihweifem Verkauf ihrer Güter. Die Herzoge von Öfterveich

unterjtüßten fie mit Darlehen und erlangten dafiir durch mehrfache Verträge die Bufiche-

rung der Erbnachfolge im Fall des Ausfterbeng des Gejchlechtes, welches jogar jehr bald

bezüglich des Grafen Albrecht eintraf. Derjelbe war finderlos und übertrug feinen Antheil

an den Befigungen auf die Herzöge von Öfterreich gegen die Bezahlung feiner Schulden;

fo erlangten die Habsburger bei jeinem bald erfolgten Tode (1374) die Grafjchaft Pifino

und die windifche Mark. Meinhards Sohn, Heinvich IV., deffen Erziehung arg verwahrlojt

war, führte zu Wien ein leichtfertiges Leben

und konnte fich gleichfalls nur durch die Geld-

unterftüigungen der öfterreichiichen Herzoge

erhalten. Mit feinen Söhnen Johann md

Leonhard endlich, in der dritten Generation

de3 DVerfalls, erlojh im Jahre 1500 das

Gejchlecht der Grafen von Görz, welche in den

beiden legten Jahrhunderten zumeift in der

Grafichaft Lienz refidirt hatten, wo fich Graf

Albert I. das noch heute bejtehende Schloß

Brud erbaute. Ihre Grafichaft Görz Liegen fie

durch Beamte verwalten. So unjcheinbar endete

das edle und uralte Gejchlecht der Grafen von

-Sörz, deffen früher jo anfehnlicher Befiß bei feinem Erlöfchen zu einem befchränkten, tief

verschuldeten Gebiete zufammengefchrumpft war. E3 fügte fich eigenthümlich, daß diejer

gänzliche Verfall mit dem Ausfterben des Gejchlechtes zufammentraf und leßteres, welches

im Mittelalter unter den Dynaften des deutfchen Neiches eine jo glanzvolle Rolle gejpielt

hatte, mit dem Ende des Mittelalters auch jein Dafein bejchloß.

Nach dem Abfterben des Grafen Leonhard gelangte Görz in den Befit des habs-

burgischen Katjerhaufes. Max I., ein Nachkomme der Tochter des Grafen Meinhard IV.,

Elifabeth, trat infolge des Erbrechtes, fowie der Erbverträge von 1436, 1474 und 1490

die Regierung des Landes an. Hiermit brach eine neue Hoffnungsreiche Zeit an für das

abgelegene, bisher tolirte Gebiet. ES gelangte unter die Botmäßigfeit eines mächtigen,

iiberall in Höchftem Anfehen ftehenden Herrjchers, welcher die Staatszügel mit fejter Hand

feitete; e8 trat in Gemeinjchaft mit den übrigen, dem Kaifer unterworfenen Ländern und

nahm Theil an deren Rechten und VBegünftigungen. Mit Jubel begleiteten die Görzer den

 

Das ältefte Stadtfiegel von Görz (XIV. Jahrhundert).


